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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg_ 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 6. April 1990. 

Zl. 5379/J-NR/90 betreffend das neue Management 

der ÖIAG 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

S".2,}'tIAB 

1990 -05- 23 

zu 33'18 IJ 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind, die Ge

schäftsfUhrung der Bundesreglerl.mg zu UberprUfen, deren Mi t

glieder Uber alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen 

und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlangen. Es war daher 

zu prUfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf 

"Gegenstände der Vollziehung" im Sinne des B-VG be7.iehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behördlichen 

Verwaltung des Bundes als Träger von PrivatrechtenIl bezieht. 

Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt Angelegenheiten, 

die nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 

Abs. 1 B-VG sind. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die öl AG Ubermittelt und 

m~chte Ihnen aufgrund deren Stellungnahme folgendes mit

teilen: 

t;;..1L.fJ.Estt.?...2_=-

"t'l1ieviele Vorsta,ndsmitglieder gibt es insgesamt :Ln der ÖIAG 

und auf der Ebene der Branchenholdings"?" 
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Der Vorstand der ÖIAG besteht aus zwei Mitgliedern, die 

Vorstände der Branchenholdings bestehen aus insgesamt sieb

zehn Mitgliedern. 

Z '!L.f r.9gg,_2 : 

"Wieviele davon stammen noch aus der Zeit vor der VOEST

Intertrading-Krise Ende 1985 und wieviele wurden tatsächlich 

neu besetzt?" 

Von den derzeitigen Mitgliedern der Vorstände der ÖIAG und 

der Branchenholdings waren vier zum fraglichen Zeitpunkt 

bereits Vorstandsmitglieder. jedoch in anderer Funktion oder 

einer anderen Gesellschaft. Zum fraglichen Zeitpunkt be

kleidete keines der derzeitigen Vorstandsmitglieder dieselbe 

Vorstandsposition. Seit dem fraglichen Zeitpunkt erfolgten 

demgemäß fünfzehn Neubestellungen. 

Zu Frage 3: 

"Wie kann das Verbleiben der "alten" Vorstandsmitglieder 

beg rUndet werden?" 

Für die Weiterverwendung der zum fraglichen Zeitpunkt bereits 

tätig gewesenen Vorstandsmitglieder in Vorstandsfunktion ist 

die hohe Qualifikation der Genannten maßgeblich. 

Wien, 

5227/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




